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Gerüste werden seit Menschengedenken benötigt. Bestanden sie viele Jahrhun-
derte lang aus Stangen, d.h. dünnen Baumstämmen, oder z.B. wie man von Rei-
sen nach Asien weiß, aus Bambus, so hat sich heute in den Industriestaaten die 
Verwendung von Rahmengerüsten aus Stahl oder Aluminium  durchgesetzt. Der 
Grund ist einfach: Vorgefertigte Gerüste helfen Kosten für Arbeitszeit einzu-
sparen, die hohen Anschaffungskosten gegenüber anderen Gerüstarten werden 
dadurch ohne weiteres wieder "hereingeholt". 
 
Systemgerüste werden ständig verbessert, Ziele der Hersteller sind unter ande-
rem  
 
·  die Zahl der Einzelteile zu verringern, 
·  die Gewichte der Einzelteile zu verringern 
·  die Stapelbarkeit der Teile zu verbessern 
·  die Sicherheit beim Auf- und Abbau zu verbessern. 
 
Mittlerweile gibt es PC-Programme  die nach den Vorgaben des Nutzers Gerüs-
te entwerfen und unter anderem eine Zusammenstellung der Einzelteile liefern. 
 
 
Begr iffsbestimmung  
 
Unter Gerüsten versteht man Hil fskonstrukti-
onen, die mit Belagflächen veränderlicher 
Länge oder Breite an der Verwendungsstelle 
aus Einzelteilen zusammengesetzt als Stand-
fläche für arbeitende Personen oder Auffang-
flächen für abstürzende Personen oder herab-
fallendes Material verwendet und wieder aus-
einandergenommen werden können. 
 
Arbeitsgerüste  müssen neben den beschäf-
tigten Personen auch das für die Arbeit benö-
tigte Material und Werkzeug aufnehmen kön-
nen.  
 
Schutzgerüste sollen als Fang- oder Dach-
fanggerüste  abstürzende Personen gegen tie-
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feren Absturz sichern oder als Schutzdächer  Personen und Sachen vor Sch� -
den durch herabfallende Gegenst� nde bewahren. 
 
Berechnungen und bauliche Durchbildung in technischer und sicherheitstechni-
scher Sicht sind in DIN 4420, Ausgabe Dezember 1990, mit folgenden Teilen 
geregelt: 
 
  DIN 4420­1  "Allgemeine Regelungen; sicherheitstechnische   

   Anforderungen, Pr� fungen" 
   
  DIN 4420­2  "Leiterger� ste; sicherheitstechnische Anforderungen" 
 
  DIN 4420­3  "Ger� stbauarten ausgenommen Leiter­ und Systemger� ste; 

   sicherheitstechnische Anforderungen und Regelausf�h run-
gen" 

 
  DIN 4420­4  "Arbeits­ und Schutzger� ste aus vorgefertigten Bauteilen

    (Systemger� ste); Werkstoffe, Ger� stbauteile, Abmes-
sungen,   Lastannahmen und sicherheitstechnische Anfor-
derungen".    

 
 
 
F� r die �b lichen Ger� starten gibt die DIN 4420 Regeln f� r die Errichtung und 
Verwendung vor (Regelausf�h rungen).  
 
Erg� nzt wird die Norm durch die "Regeln f� r Sicherheit und Gesundheitsschutz 
im Ger� stbau" bestehend aus folgenden Teilen:  
  
 Teil 0 ­ Allgemeiner Teil (mit Anhang DIN 4420)   ZH 1/534.0 
 Teil 1 ­ Systemger� ste (Rahmen­ und Modulger� ste)   ZH 1/534.1 
 Teil 2  ­ Stahlrohr­Kupplungsger� ste   ZH 1/534.2 
 Teil 3  ­ Auslegerger� ste   ZH 1/534.3 
 Teil 4  ­ Konsolger� ste f� r den Hoch­ und Tiefbau   ZH 1/534.4 
 Teil 5  ­ Konsolger� ste f� r den Stahl­ und Anlagenbau   ZH 1/534.5 
 Teil 6  ­ Bockger� ste   ZH 1/534.6 
 Teil 7  ­ Fahrger� ste   ZH 1/534.7 
 Teil 8  - Kleinger� ste   ZH 1/534.8 
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 Teil 9 - H� ngeger� ste   ZH 1/534.9 
 Teil 10 - Fl�chenger� ste f� r Aufzugsch�chte  ZH 1/534.10 
  
  
 Zus� tzli ch sind f� r Arbeits- und Schutzger� ste die  
  
"Grunds� tze f� r die Pr� fung von Belagteilen in Fang- und Dachfangge-
r� sten sowie von Schutzw� nden in Dachfangger� sten"              ZH 1/585 
  
zu ber� cksichtigen.  
 
 
Werden diese Regeln angewendet, so muss der Gerüstersteller (= derjenige, der 
ein Ger� st aufbaut) die Brauchbarkeit des Ger� stes nicht weiter nachweisen.  
 
Ein Nachweis der Brauchbarkeit wird auch durch 
 
·  die Bauartzulassung durch das Deutsche Institut f� r Bautechnik, Berlin 

oder 
 
·  die Bescheinigung �ber die Pr� fung der Arbeitssicherheit durch den be-

rufsgenossenschaftli chen Fachausschuß "Bau" 
 
erbracht. 
       
      
In allen anderen F� llen, sei es, dass aufgrund 
des Verwendungszweckes im Aufbau oder in 
der Wahl der Ger� stbaumaterialien von den 
genannten Regelausf�h rungen abgewichen 
wird, ist ein Brauchbarkeitsnachweis, beste-
hend aus dem Standsicherheitsnachweis und 
dem Nachweis der Arbeits- und Bet riebssi-
cherheit, erforderli ch. Der Standsicherheits-
nachweis ist nach DIN 4420 Teil 1 zu erbrin-
gen. 
 
Auf einen Standsicherheitsnachweis kann 
auch dann verzichtet werden, wenn Abwei-
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chungen vorliegen, die aufgrund von fachlicher Erfahrung beurteilt werden 
k�n nen. 
 
Abweichungen von Regelausf�h rungen liegen z.B. vor, wenn die Geometrie des 
Ger� stes ver� ndert wurde, weil Toreinfahrten �berbr� ckt werden m� ssen, 
Ger� stfeldl� ngen oder -breiten vergr�ß ert werden, wenn Ger� stabschnitte 
auskragen oder Verankerungsabst� nde nicht eingehalten werden. Zus� tzli che 
Lasten, die auftreten, wenn Material in gr�ß erem Umfang auf dem Belag abge-
setzt wird, wenn mit Planen verkleidete Ger� ste   dem Wind ausgesetzt sind 
oder wenn Aufzugsanlagen am Ger� st befestigt werden, werden ebenfalls als 
Abweichung von der Regelausf�h rung betrachtet.  
 
In der Norm werden f� r folgende Ger� ste �b licher Bauart Regelausf�h rungen 
beschrieben: 
 

DIN 4420, Teil 2:  Leiterger� ste   
 

DIN 4420, Teil 3:  Stahlrohrkupplungsger� ste    
     Auslegerger� ste  

Konsolger� ste  und H� ngeger� ste  
 

 Stahlrohrkupplungsger� st 
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Auslegerger� st                Konsolger� st 

 

       
Hängeger� st         
 

Die heute haupts�chlich verwendeten Rahmenger� ste weichen ebenfalls von 
den Regelausf�h rungen nach DIN 4420 ab. F� r sie wird nach den Vorgaben der 
Norm eine eigene statische Berechnung durchgef�h rt und dem Deutschen Insti-
tut f� r Bautechnik in Berlin vorgelegt. Nach Pr� fung der eingesetzten Bauteile, 
der Konstruktionszeichnungen und der Aufbauanweisung kann mit Bescheid 
des Institutes f� r Bautechnik eine "bauaufsichtli che Zulassung"  f� r alle be-
schriebenen Verwendungsarten erteilt werden, die den Hersteller und den Be-
nutzer der Ger� ste von weiteren Nachweisen befreit, sofern im Bescheid nichts 
anderes vermerkt ist. Der Bescheid gilt gew�hn lich f� r einen Zeitraum von f�n f 
Jahren. Ist nach Ablauf dieser Frist kein neuer Bescheid erteilt worden, sind die 
Voraussetzungen f� r den Einsatz eines solchen Ger� stes nicht mehr gegeben. 
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Einteilung der Ger� ste in Abhängigkeit von der geplanten  Verwendung 
und Belastung 
 
Die Wahl eines Ger� stes h� ngt von dessen geplanten Verwendungszweck ab. 
So wird der Unternehmer bestrebt sein, nicht nur ein billi ges Ger� st zu beschaf-
fen, sondern auch versuchen, ein einfach und damit billi g zu errichtendes Sys-
tem zu erwerben, das dar�b er hinaus in seiner Form variabel ist und entspre-
chend den auszuf�h renden Arbeiten ausreichend belastbar ist. 
 
Der Ger� stbenutzer muss vor der Auftragsvergabe kl� ren, welchen Zwecken ein 
Ger� st dienen, z.B. Arbeitsger� st und/oder Schutzger� st und welche �uûeren 
Bedingungen f� r seine Aufstellung zu beachten sind, z.B. Beschaffenheit der 
Aufstell fl�che, vorhandener Ankergrund oder Abstand des Ger� stes von der 
Wandfl�che. 
 
Gruppeneinteilung 
 
Nach ihrer Belastbarkeit werden Arbeitsger� ste in sechs Gruppen entsprechend 
Tabelle 1, DIN 4420, Teil 1, eingeteilt:  
 

1 2 3 4 
Ger� stgruppe Mindestbreite 

der Belagfl�che 1) 
fl�chenbezogenes 
Nutzgewicht 

Fl�chenpressung 3) 

1 0,50 m 2) - - 
2 0,60 m 2) 150 kg/m² - 
3 0,60 m 2) 200 kg/m² - 
4 0,90 m   300 kg/m² 500 kg/m²  
5 0,90 m   450 kg/m² 750 kg/m² 
6 0,90 m   600 kg/m² 1000 kg/m² 

   
1) Die freie Durchgangsbreite muss bei Materiallagerung auf der Belagfl�c he    
 mindestens 0,20 m betragen. 
2) Die Bordbrettdicke darf mitgerechnet werden. 
3) Fl�c henpressung ist hier Nutzgewicht geteilt durch dessen tats�c hliche    Grund-
rissfl�c he. 
 
 
Konsolbelagfl�chen m� ssen zur selben Ger� stgruppe wie die Belagfl�che geh� -
ren. Bei H�h endifferenzen zwischen Belagfl�che und Konsolbelagfl�che �b er 
0,25 m d� rfen unterschiedliche Ger� stgruppen gew� hlt werden. 
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Nach den Regeln f� r Sicherheit und Gesundheitsschutz im Ger� stbau werden 
die Ger� stgruppen folgendermaûen definiert: 
 
Arbeitsger� ste der Ger� stgruppe 1 d� rfen nur f� r Inspektionst� tigkeiten einge-
setzt werden. 
  
Arbeitsger� ste der Ger� stgruppe 2 d� rfen nur f� r Arbeiten eingesetzt werden, 
die kein Lagern von Baustoffen und Bauteilen erfordern. 
  
Arbeitsger� ste der Ger� stgruppe 3 d� rfen nur f� r Arbeiten eingesetzt werden, 
bei denen die Belastung aus Material und Personen das fl�chenbezogene Nutz-
gewicht von 200 kg/m² nicht �b erschreitet. 
  
 Zul� ssige Arbeiten auf Ger� sten der Gruppe 3 sind z. B.: 
   

·  maschinelle Putz- und Stuckarbeiten 
·  Putz- und Stuckarbeiten mit geringer Materiallagerung 
·  Malerarbeiten 
·  Dachdeckungsarbeiten 
·  Fassadenbekleidungsarbeiten 
·  Beschichtungsarbeiten 
·  Verfugungsarbeiten 
·  Ausbesserungsarbeiten 
·  Bewehrungsarbeiten mit geringer Materiallagerung 
·  Montagearbeiten,   

 
wenn bei Materiallagerung auf der Belagfl�che eine Durchgangsbreite von min-
destens 0,20 m erhalten bleibt.  
 
 
Beispiel f� r die zulässige Belastung einer Belagfläche in einem Ger� stfeld 
der Ger� stgruppe 3 :  
 
 
St� nderabstand    2,50 m 

Belagbreite   0,60 m 



                                                                                                  
                   9 

GERÜSTE VI 2002                                                                                                           ©  STEIGER       
 VI 2002 

ergibt Belagfl�che  2,50 m x 0,60 m =  1,50 m²  
 

zul� ssige Belastung der                                 
Belagfl� che:   

 
1,50 m² x 200 kg/m² =  

 
300 kg 

  
Die tats�chliche Belastung setzt sich aus dem Ge-
wicht von Materialien und Personen zusammen. F� r 
jede Person ist ein Gewicht von 100 kg anzusetzen.  
 

 

zul� ssige Belastung der Belagfl�che:   
 

300 kg 

 
Eine Person 

  
-100 kg  

 
ergibt zul� ssige Materiallagerung:  
 

 
200 kg  

  
 
Arbeitsger� ste der Ger� stgruppen 4, 5 und 6 d� rfen f� r Arbeiten eingesetzt 
werden, bei denen Baustoffe oder Bauteile auf dem Ger� stbelag abgesetzt oder 
gelagert werden. 
 
Dabei darf die zul� ssige Belastung nach der Tabelle f� r die Gruppeneinteilung 
der Ger� ste, Spalte 3, und die zul� ssige Fl�chenpressung nach Spalte 4, nicht 
� berschritten werden. 
 
Gewichte von Lasten, die von Hebezeugen abgesetzt werden, sind mit dem Fak-
tor 1,2 zu multipli zieren. Lasten, die durch Schnee oder Vereisung bedingt sind, 
d� rfen unber� cksichtigt bleiben. Die Einfl� sse aus Windlasten sind bei den Re-
gelausf� hrungen und bauaufsichtli ch zugelassenen Ger� sten ber� cksichtigt, da-
von ausgenommen sind Ger� ste mit zus� tzli chen Verkleidungen.  
 
 
Zul� ssige Arbeiten mit groûen Materialgewichten sind z. B.: 
 

·  Maurerarbeiten 
·  Putzarbeiten 
·  Bewehrungsarbeiten 
·  Fliesen- und Nat urwerksteinarbeiten 
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·  Montagearbeiten 
   
wenn bei Materiallagerung auf der Belagfl�che eine Durchgangsbreite von min-
destens 0,20 m erhalten bleibt. 
 
  
 
 
Beispiel f� r die zul� ssige Belastung einer Belagfl� che in einem Ger� stfeld 
der Ger� stgruppe 4 (mit Kranbetr ieb) :  
 
 
  
St� nderabstand    2,50 m 

Belagbreite    0,90 m 

ergibt Belagfl�che:  2,50 m x 0,90 m =   2,25 m² 

zul� ssige Belastung  
der Belagfl� che:   

2,25 m� x 300 kg/m =  675 kg 

Ermitt lung der vorgesehenen Belastung:  
  
 Eine Person    100 kg 

 Steinpaket  1,2*  x  300 kg 360 kg 

 M� rtelk�b el  65 Liter  140 kg 

 Werkzeug  10 kg  

 Gesamtbelastung  
  

 610 kg  

 Kontrolle der vorgesehenen Belastung:  

 zul� ssige Belastung:  675 kg > 610 kg   = vorhandene Belas-
tung 

  
* Kranzuschlag  
 
 
 
Kontrolle der Fl� chenpressung:  
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 a) f� r das Steinpaket  
  
 Grundfl�che  1,25 m x 0,57 m =   0,71 m� 

 Fl� chenpressung 297 kg : 0,71 m� =  420 kg/m² 

 zul� ssige Pressung*:  500 kg/m² > 420 kg/m²   = vorhandene Pressung 

  
  
 b) f� r den Mör telk�b el  
  
 Grundfl�che 0,60 x 0,40 m =  0,24m� 

 oder    

 Grundfl�che Ø 0,60 m =  0,28m� 

 Fl� chenpressung  140 kg : 0,28 m�   500 kg/m² 

 zul� ssige Pressung*:  500 kg/m² = 500 kg/m²   = vorhandene Pressung 

  
* nach Tabelle, Spalte 4  
Beispiel f� r die zul� ssige Belastung einer Belagfl� che in einem Ger� stfeld 
der Ger� stgruppe 5 (ohne Kranbetr ieb):  
 
 
St� nderabstand    2,50 m 

Belagbreite    0,90m 

ergibt Belagfl�che  2,50 m x 0,90 m =  2,25m² 

zul� ssige Belastung 
der Belagfl� che   

 
2,25 m� x 450 kg/m� =  

 
1.013 kg 

  
  
 Ermitt lung der vorgesehenen Belastung:  
  
Eine Person    100 kg 

Steinpaket    535 kg 

M� rtelk�b el  100 Liter   210 kg 
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Werkzeug   10 kg  

Gesamtbelastung   855 kg 

 
Kontrolle der vorgese-
henen Belastung:  
 

  

zul� ssige Belastung:  1.013 kg > 855 kg  = vorhandene Belastung 

Kontrolle der Fl� chenpressung:  
  
 
a) f� r das Steinpaket 
 

   

 Grundfl�che  1,25 m x 0,57 m =   0, 71 m� 

 Fl� chenpressung 535 kg : 0, 71 m� =  750 kg/m� 

 zul� ssige Pressung *:   750 kg/m� = 750 kg/m�  = vorhandene Pres-
sung 

  
 
 

  

b) f� r den Mör telk�b el 
  

  

 Grundfl�che  0,60 x 0,40 m =  0,24 m� 

 oder    

 Grundfl�che 
 

Ø 0,60 m =   0,28 m� 

 Fl� chenpressung  210 kg : 0,28 m�  750 kg/m� 

 zul� ssige Pressung *:  750 kg/m� = 750 kg/m�   = vorhandene Pres-
sung 
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 * nach Tabelle, Spalte 4 
 
Leiterger� ste 
 
 
Leiterger� ste  sind einer rechnerischen Betrach-
tungsweise schwer zug� nglich. Sie lassen sich nur 
unter Zugrundelegen einer groûen Zahl von An-
nahmen statisch berechnen. Andererseits hat die 
Praxis gezeigt, dass sich Leiterger� ste in der An-
wendung sehr bew� hrt haben. Im Gegensatz zu 
der oft ge�uûerten Vermutung, dass diese Ger� ste 
wegen des sehr aufwendigen und damit teuren 
Auf- und Abbaus, bald nicht mehr verwendet 
werden, erfreuen sie sich nach wie vor groûer Be-
liebtheit. Ihr Vorteil besteht darin, dass sie im Ge-
gensatz zu den Systemger� sten sehr vielseitige 
Einsatzm�g lichkeiten besitzen, da sie unabh� ngig 
von vorgegebenen Rastermaûen aufgebaut werden k� nnen. 
 
Daher ist es nicht verwunderlich, dass f� r Leiterger� ste eine eigene Norm, n� m-
lich der Teil 2 der DIN 4420, entwickelt wurde. Damit wurde dem Umstand 
Rechnung getragen, "dass auf diese Ger� stbauart die f� r die Berechnung von 
Ger� sten geltenden Bestimmungen nicht ohne weiteres angewandt werden k� n-
nen". 
 
Die Bestimmungen und Ausf�h rungsbeispiele f� r die Leiterger� ste wurden so 
umfassend ausgelegt , dass sie praktisch allen Einsatzarten gerecht werden. Ein 
Abweichen von der Regelausf�h rung ist daher praktisch ausgeschlossen. Die 
maximale Belastung darf nur den Gruppen 1 bis 3 entsprechen. 
 
Es k�nn en sowohl Fassaden-, als auch Raum- oder H� ngeger� ste errichtet wer-
den. 
 
Soweit in Teil 2 nichts anderes festgelegt wurde, gelten die Bestimmungen des 
Teil 1 der DIN 4420 Arbeits- und Schutzger� ste. 
 
Abweichend von der Tabelle f� r die Einteilung der Ger� stgruppen gil t jedoch 
f� r Bel� ge in Leiterger� sten: 
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·  Die Mindestbreite der Bel� ge in den Gruppen 2 und 3 betr� gt 0,50 

m, 
 
·  die gesamte Breite b des Belages darf bei Arbeitsger� sten ein-

schlieûlich des Belages auf Konsolen nicht mehr als 0,90 m betra-
gen.    

 
 
 
 
Anforderungen an Ger� stbauteile 
 
Ger� stbauteile unterliegen strengen Qualit � tsanforderungen. Daher d� rfen nur 
Werkstoffe verwendet werden, f� r die die Technischen Baubestimmungen, 
insbesondere DIN- bzw. DIN EN-Normen, Bemessungsgrundlagen enthalten 
und die Verwendung regeln. 
 
Neben den Bestimmungen f� r Bauteile aus Stahl oder Aluminium oder Rege-
lungen f� r das Schweiûen sind auch die Vorgaben f� r Teile aus Holz zu beach-
ten. 
Da im Versagen z.B. von Bel� gen aus Holz eine der Ursachen f� r eine groûe 
Zahl von Unf� llen zu suchen ist, sei hier darauf hingewiesen, dass Vollholzteile 
mindestens 3,0 cm stark, unbesch� digt und im wesentli chen astfrei sein m� ssen. 
 
 
 
 
Bauliche Durchbildung der Ger� ste 
 
Der baulichen Durchbildung der Ger� ste kommt gerade in sicherheitstechni-
scher Hinsicht besondere Bedeutung zu. Sie umfasst besonders folgende Punk-
te: 
 

·  Ableitung der Kr� fte in den Untergrund 
·  Verstrebung 
·  Verankerung  
·  Ger� stbelag 
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- f� r Fangger� ste 
- f� r Dachfangger� ste 

·  Eckausbildung 
·  Seitenschutz 
·  Zug� nge 
·  Schutzd�cher. 

 
 
 
Ableitung der Kr � fte in den Untergrund 
 
Die sichere Ableitung der Kr� fte in den Untergrund muss gew� hrleistet sein. 
Der Auflagerdruck aus Stielen, St� ndern bzw. Leiterholmen wird, wenn es der 
Untergrund erfordert, �b er lastverteilende Unterlagen abgeleitet. F� r Stahlrohr-
kupplungsger� ste, Aluminium- und Stahlrohrrahmenger� ste m� ssen Fuûplatten 
verwendet werden, die mittels Gewindestangen mit den Ger� stst� ndern verbun-
den  sind. Damit besteht die M�g lichkeit, geringe H�h enunterschiede zu �ber-
br� cken. Es ist darauf zu achten, dass die Spindel mit der vorgegebenen Min-
destl� nge im Ger� stst� nder verbleibt. Dies wird �b licherweise durch Anbringen 
eines Schweiûpunktes  auf der Spindel gew� hrleistet, bei Ger� sten � lterer Bau-
art erscheint eine farbige Kennzeichnung  auf der Spindel, wenn die maximale 
Auszugsl� nge erreicht ist. 
 
Auf geneigtem Untergrund sind entweder Spindeln mit schwenkbarer Grund-
platte oder keil f� rmige Unterlagen zu verwenden . Bei Neigungen der Grund-
platte von mehr als 5° ist die � rtli che Lastableitung nachzuweisen. 
 
Vor der Aufstellung von Ger� sten auf Bauwerksteilen ist deren ausreichende 
Tragf� higkeit zu pr� fen; dies gilt besonders f� r die Lagerung auf Kragplatten, 
Br� stungen, Dachfl�chen und Gitterrosten . Bei Rahmenger� sten, deren 
Vertikalrahmen in den Knotenpunkten als gelenkig gelagert anzusehen sind, 
sind zur Vermeidung von Auflagerverschiebungen die Rahmen entsprechend 
der Aufbauanweisung des Herstellers oberhalb der Fuûpunkte mit L� ngsriegeln 
oder Horizontalrahmen zu verbinden . 
 
 
Verstrebungen    
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Wie bereits bei der Festlegung der Fuûpunkte bei Rahmenger� sten angedeutet,      
muss die Unverschieblichkeit der Ger� ste garantiert werden. Die dazu erforder-
lichen Verstrebungen  sind an den Knotenpunkten von Horizontal- und Verti-
kaltraggliedern, also in der Regel an den Knotenpunkten der L� ngsriegel und 
der St� nder, anzubringen. Die Streben sind an den einzelnen Knotenpunkten 
fest anzubringen. Ein Strebenzug ist f� r maximal 5 Felder ausreichend, das Ge-
r� st muss �b er die ganze H�h e verstrebt sein. Dabei ist es unerheblich, ob das 
Ger� st �b er die ganze H�h e mit einem durchlaufenden Strebenzug  oder nur ei-
nes von je 5 Ger� stfeldern  verstrebt ist. Verstrebungen an Leiterger� sten sind 
in jedem zweiten Ger� stfeld kreuzweise  vorzunehmen. 
 
Das Anbringen der Verstrebungen muss fortlaufend mit dem Aufbau der Ger� s-
te erfolgen, das Entfernen ist ebenfalls auf den Abbau des Ger� stes abzustim-
men. 
 
W� hrend bei Fassadenger� sten die Verstrebung in der Ger� stansichtsfl�che ge-
n�g t, m� ssen Raumger� ste  sowohl in L� ngs- als auch in Querrichtung ausrei-
chend verstrebt sein. 
 
 
 
Verankerung 
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Ger� ste, die freistehend nicht standsicher sind, m� ssen verankert werden.  

 
 
Nach DIN 4420 d�rfen nur 
solche Verankerungsmittel 
verwendet werden, bei denen 
durch Pr� fung nachgewiesen 
ist, dass sie dem vorhandenen 
Verankerungsgrund entspre-
chend die erforderli chen An-
kerkr� fte �b ertragen k�nnen. 
Damit schlieût die Norm nicht 
�b erpr� fbare Verankerungs-
mittel aus. Hiermit sind vor al-
lem die Mauerhaken, die zur 

Befestigung von Ger� sten geringer bzw. mittlerer H�h e dienten, gemeint. Ihr 
Einsatz entspricht nicht den Anforderungen des modernen Ger� stbaus, da keine 
M�g lichkeit besteht, ihre Tragf� higkeit eindeutig zu bestimmen. Mauerhaken 
d� rfen nur noch zur vor�b ergehenden Befestigung, z.B. beim Aufbau von Lei-
terger� sten, verwendet werden. Ebenso sind R�d eldr� hte oder Faserseile nicht 
zur Verankerung zugelassen. 
 
Die Verankerung darf nur an standsicheren und gen�g end festen Bauteilen an-
gebracht werden, in der Regel also an W� nden, Deckenscheiben und St� tzen. Es 
ist nicht zul� ssig, Befestigungen an nicht ausreichend tragf� higen Bauteilen, 
z.B. an nicht tragf� higen Pfeilern oder Mauerbr� stungen, Schneefanggittern, 
Blitzableitern, Dachrinnen, Fall rohren oder Fensterrahmen anzubringen. 
 
Der ungest� rte Kr� fteverlauf vom Ger� st in den Ankergrund ist zu gew� hrleis-
ten. 
 
Zur Übertragung der Kr� fte werden Verankerungsarme bzw. Ger� sthalter  am 
Ger� st angebracht. Sie sind in der N� he der Verbindungsstellen der St� nder am 
L� ngsriegel (Knotenpunkte) anzuordnen, damit eine einwandfreie Krafteinlei-
tung m�g lich ist. Die Verankerung muss in der Lage sein, Zug-, Druck- und ge-
gebenenfalls auch Parallelkr� fte aufzunehmen. 
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Als Verankerungsmittel werden in der Regel Metall - oder Kunststoffd�b el ein-
gesetzt. Die unterschiedlichen Einsatzgebiete ergeben sich aus dem Anker-
grund, wobei der Kunststoffd�b el in allen Ankergr�nd en einsetzbar ist. 
 
Alle Verankerungspunkte, also auch bereits vorhandene sind vor der Verwen-
dung nach Maûgabe des "Merkblattes f� r das Anbringen von D�b eln zur Ver-
ankerung von Fassadenger� sten" (dieses Merkblatt existiert z.Z. nicht, wird in 
der DIN 4420 jedoch noch angeführt) mit geeigneten Pr� fger� ten zu pr� fen. 
Die Ergebnisse der Pr� fung sind schriftli ch aufzuzeichnen, das Pr� fprotokoll i st 
w� hrend der Standzeit des Ger� stes aufzubewahren. 
 
Werden Ger� ste z.B. mit Netzen oder Planen   verkleidet, erh�h t sich deren 
Windangriffsfl�che. Dementsprechend muss meistens auch die Zahl der 
Verankerungspunkte erh�h t werden. Das gleiche gilt auch, wenn andere 
besondere Belastungen auf Ger� ste, z.B. bei der Verwendung eines am Ger� st 
befestigten Materialaufzuges  , einwirken. 
 
Nat� rli ch k�nnen Ger� ste geringer H�h e als Ersatz f� r die Verankerung auch 
abgest� tzt   oder so ausgebildet werden, dass eine Verankerung �berfl� ssig 
wird. Werden Ger� stfelder z.B. so vor dem Ger� st angeordnet, dass das Ver-
h� ltnis seiner Aufstandsfl�che zur H�h e des obersten Belages das Verh� ltnis 1:3 
nicht �b erschreitet, kann auf die Verankerung verzichtet werden  . 
 
 
 
Ger� stbelag und Eckausbildung   

 
 
 
Alle benutzten Ger� stlagen sind voll auszule-
gen. Wenn ein Ger� stbelag um die Ecke her-
umgef�h rt wird, muss er dort, soweit keine be-
sonderen Arbeiten ausgef�h rt werden, eine 
Breite von mindestens 50 cm haben . Die �b ri-
gen Belagbreiten richten sich nach der jeweil i-
gen Ger� stgruppe. Ger� stbel� ge m� ssen auf 
den Querriegeln sicher aufliegen, soweit Boh-
lenbel� ge �b erlappt angeordnet werden, sollen 
sie die Quertr� ger um ca. 20 cm  �b erragen. 
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Vor dem Einbau sind Belagteile aus Holz besonders auf ihre Tauglichkeit zu 
�b erpr� fen. 
 
Es ist darauf zu achten, dass Bohlenbel� ge eng bei einander liegen, damit ge-
fahrdrohende Öffnungen nicht entstehen k�nnen. Stolperstellen sollen m� g-
li chst vermieden werden. 
 
Die Abmessungen der Ger� stbohlen richten sich nach der Ger� stgruppe und der 
jeweili gen St� tzweite, geringere Abmessungen als 200 x 30 mm sind nicht zu-
l� ssig. Die zul� ssigen St� tzweiten f� r Ger� stbretter und -bohlen sind der fol-
genden Tabelle zu entnehmen. Diese Tabelle gilt f� r Bel� ge von Arbeitsger� s-
ten. 
 
 
 

  Brett- oder Bohlendicke in cm 
Ger� st- 
gruppe 

Brett- oder 
Bohlenbrei-

te 

 
3,0 

 
3,5 

 
4,0 

 
4,5 

 
5,0 

 cm zul� ssige St� tzweite in m 
1,2,3 20 1,25 1,50 1,75 2,25 2,50 
1,2,3 24 und 28 1,25 1,75 2,25 2,50 2,75 

4 20 1,25 1,50 1,75 2,25 2,50 
4 24 und 28 1,25 1,75 2,00 2,25 2,50 
5 20, 24, 28 1,25 1,25 1,50 1,75 2,00 
6 20, 24, 28 1,00 1,25 1,25 1,50 1,75 

 
 
F� r Bel� ge in Fangger� sten und Dachfangger� sten gilt z.B. die folgende 
Tabelle aus den „Grunds� tzen f� r die Pr� fung von Belagteilen in Fang- und 
Dachfangger� sten sowie von Schutzw� nden in Dachfangger� sten“ (ZH 1/585):  
.  
 
Bohlen-
breite 

 in  
 cm  

Ab-
sturz-
h�he 
 in 
 m 

Maximale St� tzweite in m f� r dop-
pelt gelegte Bohlen mit einer Dicke 

von 
 

Maximale St� tzweite in m f� r ein-
fach gelegte Bohlen mit einer Di-

cke von 

   3,5 cm  4,0 cm 4,5 cm  5,0 cm 3,5 cm  4,0 cm 4,5 cm  5,0 cm 
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 20 1,0 1,5  1,8 2,1 2,6  – 1,1 1,2  1,4 
 " 1,5 1,3  1,6 1,9 2,2  – 1,0 1,1  1,3 
 " 2,0 1,3  1,5 1,7 2,0  – – 1,0  1,2 
 " 2,5 1,2  1,4 1,6 1,8  – – 1,0  1,1 
 " 3,0 1,1  1,3 1,5 1,7  – – -  1,1 
          
 24 1,0 1,7  2,1 2,5 2,7  1,0 1,2 1,4  1,6 
 " 1,5 1,5  1,8 2,2 2,5  – 1,1 1,2  1,4 
 " 2,0 1,4  1,6 2,0 2,2  – 1,0 1,2  1,3 
 " 2,5 1,3  1,5 1,9 2,1  – 1,0 1,1  1,2 
 " 3,0 1,2  1,4 1,8 1,9  – – 1,0  1,2 
          
 28 1,0 1,9  2,4 2,7 2,7  1,1 1,3 1,5  1,7 
 " 1,5 1,7  2,0 2,5 2,7  1,0 1,2 1,4  1,6 
 " 2,0 1,5  1,8 2,2 2,5  1,0 1,1 1,3  1,4 
 " 2,5 1,4  1,7 2,0 2,3  – 1,0 1,2  1,4 
 " 3,0 1,3  1,6 2,0 2,1  – 1,0 1,1  1,3 

  
Nach dieser Tabelle sind die Bel� ge wesentli ch st� rker dimensioniert; der 
Grund daf� r liegt in der wesentli ch h�heren dynamischen Beanspruchung, die 
sich dann ergibt, wenn ein Ger� stbelag eine abst� rzende Person auffangen 
muss.  
 
Aus dem gleichen Grund sind Sperrholzrahmentafeln   auch nicht mehr in der 
obersten Lage eines Ger� stes, als Belag f� r Fangger� ste oder als Schutzw� nde 
in Dachfangger� sten zul� ssig. Sie sind dar�b er hinaus bei Besch� digungen aus-
zusortieren und im Dreijahresrhythmus nach einem festgelegten Verfahren zu 
pr� fen. 
 
 
Seitenschutz 
 
 
An allen Ger� stbel� gen, die sich in mehr als 
2 m H�h e �b er einer ausreichend tragf� higen 
Grundfl�che befinden, ist Seitenschutz anzu-
bringen. Dies gilt auch in den F� llen, in de-
nen an der Bauwerkseite zwischen Belagau-
ûenkante und Wand ein Zwischenraum von 
mehr als 30 cm entsteht  . 
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In der Regel besteht der Seitenschutz aus Gel� nderholm, Zwischenholm (Knie-
holm, Zwischenlehne) und Bordbrett. Die Oberkante des Gel� nderholms reicht 
0,95 bis 1,05 m � ber die Oberfl�che des Belages. Zwischen je 2 Teilen des Sei-
tenschutzes darf der Zwischenraum nicht gr�û er als 47 cm sein. Das Bordbrett 
�b erragt die Belagoberfl� che um mindestens 10 cm. 
 
Pfosten, Gel� nder- und Zwischenholme sind f� r eine waagerecht wirkende Ein-
zellast von P = 0,3 kN ung�nstigster Stellung zu bemessen. Die daraus resultie-
rende Durchbiegung darf dabei maximal 35 mm betragen. Aus diesen Werten 
ergeben sich die Abmessungen der Bestandteile des Seitenschutzes. F� r die Ge-
l� nder und Zwischenholme sind mindestens vorgeschrieben: 
 

·  Rundh�lzer f  P 8 cm 
 

·  Stahlrohre mit 48,3 mm Auûendurchmesser und mindestens 3,2 mm 
Wanddicke oder Aluminiumrohre mit 48,3 mm Auûendurchmesser 
und mindestens 4,0 mm Wanddicke 

 
·  Ger� stbretter oder -bohlen bei einem Pfostenabstand bis zu 2,0 m 

mit einem Querschnitt von mind. 150/30 mm 
 
·  Ger� stbretter oder -bohlen bei einem Pfostenabstand bis 3,00 m mit 

einem Querschnitt von mindestens 4,0 cm x 20 cm 
 
·  Bordbretter m� ssen mindestens 3,0 cm dick sein, die Oberkante des 

Bordbrettes muss mindestens 0,10 m �b er der Belagfl�che liegen. 
 
·  Bei Leiterger� sten entsprechen die Abmessungen der DIN 4420 Teil 

2. 
 

 
Nach den „Regeln f� r die Sicherheit von Seitenschutz und Dachschutzw� nden 
als Absturzsicherung bei Bauarbeiten“ (ZH 1/584) k�nn en Netze und Geflechte 
anstelle von Zwischenholm und Bordbrett des Seitenschutzes verwendet wer-
den. 
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Abweichende Konstruktionen eines Seitenschutzes m� ssen den Vorgaben der 
„Grunds� tze f� r die Pr� fung von Seitenschutzbauteilen und Dachschutzw� n-
den“ 
(ZH1/586) gen�g en. 
 
 
Fangger� ste 
 
 
Fangger� ste stellen die "harte" Variante der Auffangeinrichtungen dar; sie sol-
len, wie die Fangnetze, Personen vor tieferem Absturz bewahren - erhebliche 
Verletzungen sind aber beim Aufprall i n eine Fangger� st nicht zu vermeiden, 
insbesondere dann nicht, wenn der Belag des Ger� stes ziemlich tief unter der 
Absturzkante liegt. 
Fangger� ste dienen dem Schutz abst� rzender Personen, die auf h�h ergelegenen 
waagerechten oder bis zu 20° geneigten Arbeitspl� tzen sowie auf Verkehrswe-
gen t� tig sind. Ab einer Neigung von mehr als 20° m� ssen Dachfangger� ste 
eingesetzt werden, die im folgenden Abschnitt besprochen werden. 
 
Die Belagfl�chen der Fangger� ste d� rfen nicht zu tief unterhalb der Absturz-
kanten angebracht werden und zwar beim Verwenden von 
 
·  Ausleger-, Konsol- und H� ngeger� sten nicht mehr als 3,0 m,  
·  Dachfangger� sten nicht mehr als 1,50 m, 
·  sonstigen Standger� sten nicht mehr als 2,00 m. 
 
 
Den jeweili gen Absturzh�h en sind wirksame Fangbreiten zugeordnet. Diese 
Fangbreiten ber� cksichtigen die Annahme, dass Personen mit einer festgelegten 
Geschwindigkeit auf die Absturzkante zugehen. Auûerdem wird eine abst� r-
zende Person infolge ihrer K� rpergeometrie und der physikalischen Gegeben-
heiten nicht unbedingt senkrecht, sondern in einer Kurve abst� rzen . 
 
Die Zuordnung der wirksamen Fangbreite zur Absturzh�h e ergibt sich aus der 
folgenden Tabelle nach DIN 4420 T 1. 
 
 
Absturzh�h e h bis 2,0 m bis 3,0 m 
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Mindestabstand b 0,90 m 1,30 m 
 
 
Der Belag eines Fangger� stes muss mindestens bis 30 cm an das Bauwerk her-
anreichen, die wirksame Fangbreite wird jedoch an der tats�chlichen Belagbrei-
te gemessen . Der Seitenschutz kann senkrecht ausgebildet werden oder zur 
Senkrechten geneigt stehen. Bei einer Neigung von mehr als 15 � gegen die 
Senkrechte muss der Seitenschutz aus einer geschlossenen Schutzwand beste-
hen oder mit Schutznetzen gesichert sein. Die Oberkante des geneigten Seiten-
schutzes muss mindestens 1,00 m �b er dem waagerechten Belag liegen, dessen 
Breite muss mindestens 0,50 m betragen . Wenn die schr� ge Schutzwand mit 
Bohlen ausgelegt wird, m� ssen diese in ihren Abmessungen dem waagerechten 
Belag entsprechen. 
 
Wegen der H�h e des Seitenschutzes gelten derzeit unterschiedliche Regelun-
gen: nach der DIN 4420 Arbeits- und Schutzger� ste, Teil 1 muss er 1,00 m 
hoch, nach den Sicherheitsregeln f� r Arbeits- und Schutzger� ste jedoch 1,00 ± 
0,05 m hoch sein. Bis zur Kl� rung der widerspr� chlichen Angaben sollte sich 
der Ger� stersteller an die DIN 4420 halten. 
 
Beim Einsatz eines Fangger� stes unterhalb einer auskragenden Fl�che ist die 
Belagfl�che zur �b erdeckten Seite hin um 0,50 m zu verbreitern, die wirksamen 
Fangbreiten vergr�û ern sich also nach innen. 
 
Als Ergebnis eines von den Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft in Auf-
trag gegebenen Forschungsprojektes stellte sich heraus, dass die Abmessungen 
der Holzbohlen in Bel� gen von Fangger� sten, wie sie bisher vorgegeben waren, 
nicht ausreichen, um einem Aufprall durch abst� rzende Personen standzuhalten. 
 
Die nunmehr anzuwendenden Werte sind aus der folgenden Tabelle zu entneh-
men (Grunds� tze f� r die Pr� fung von Belagteilen in Fang- und Dachfangger� s-
ten sowie von Schutzw� nden in Dachfangger� sten, ZH 1/585).  
 
  
Boh-
len-
breite 
 in  
 cm 

Ab-
sturz-
h�he 
 in 
 m 

Maximale St� tzweite in m f� r dop-
pelt gelegte Bohlen mit einer Dicke 
von 

Maximale St� tzweite in m f� r einfach 
gelegte Bohlen mit einer Dicke von 
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3,5 cm 
  

 
4,0 cm 

 
4,5 cm  

 
5,0 cm 

 
3,5 cm  

 
4,0 cm 

 
4,5 cm  

 
5,0 cm 

 20 1,0 1,5  1,8 2,1 2,6  ± 1,1 1,2  1,4 
 " 1,5 1,3  1,6 1,9 2,2  ± 1,0 1,1  1,3 
 " 2,0 1,3  1,5 1,7 2,0  ± ± 1,0  1,2 
 " 2,5 1,2  1,4 1,6 1,8  ± ± 1,0  1,1 
 " 3,0 1,1  1,3 1,5 1,7  ± ± -  1,1 
 24 1,0 1,7  2,1 2,5 2,7  1,0 1,2 1,4  1,6 
 " 1,5 1,5  1,8 2,2 2,5  ± 1,1 1,2  1,4 
 " 2,0 1,4  1,6 2,0 2,2  ± 1,0 1,2  1,3 
 " 2,5 1,3  1,5 1,9 2,1  ± 1,0 1,1  1,2 
 " 3,0 1,2  1,4 1,8 1,9  ± ± 1,0  1,2 
 28 1,0 1,9  2,4 2,7 2,7  1,1 1,3 1,5  1,7 
 " 1,5 1,7  2,0 2,5 2,7  1,0 1,2 1,4  1,6 
 " 2,0 1,5  1,8 2,2 2,5  1,0 1,1 1,3  1,4 
 " 2,5 1,4  1,7 2,0 2,3  ± 1,0 1,2  1,4 
 " 3,0 1,3  1,6 2,0 2,1  ± 1,0 1,1  1,3 

  
Tabelle: Abmessung der Holzbretter bzw. Holzbohlen in Bel� gen von 
Fangger� sten  
 
 
F� r die Verwendung anderer Bel� ge als Holzbretter oder -bohlen muss ein Fes-
tigkeitsnachweis vorgelegt werden, der den Einsatz als Belag in Fangger� sten 
zul� sst und die Voraussetzungen f� r den Einsatz festgelegt. Andernfalls k�nn en 
diese Bel� ge nicht mehr eingesetzt werden. 
Weitere Angaben zu Bau und Benutzung von Ger� stbel� gen sind im Kapitel 
"Ger� stbel� ge" enthalten. 
 
 
Dachfangger� ste 
 
 
Dachfangger� ste werden bei Arbeiten auf D�chern und anderen geneigten Fl� -
chen mit einer Neigung von 20� und mehr eingesetzt . 
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Sie unterscheiden sich von den zuvor beschriebenen Fangger� sten dadurch, 

dass  

sie anstelle des �b lichen Sei-
tenschutzes mit einer 
Schutzwand versehen sind. 
Diese Schutzwand ist not-
wendig, weil damit zu rech-
nen ist, dass Personen, die 
von einer schiefen Ebene � -
ber eine Absturzkante abrut-
schen, nicht nur auf den Be-
lag des Fangger� stes fallen 
k�nn en, sondern gegebenen-
falls auch gegen dessen seit-
li che Begrenzung, eben die 
Schutzwand.  
 
Bei den Dachfangger� sten handelt es sich immer um Fangger� ste, deren Belag unterhalb der Absturzkante liegt 

oder allenfalls b�n dig mit ihr abschlieût. Die-
ser Belag soll auch die Durchf�h rung von Ar-
beiten gestatten, also nicht nur Schutzfunktio-
nen aus� ben. Deshalb soll die Belagebene im 
Hinblick auf Arbeiten, die im Bereich der 
Traufkante durchzuf�h ren sind, auch nicht tie-
fer als 1,50 m unter ihr liegen. Hinsichtlich 
der Dimensionierung der Bel� ge gelten die 
gleichen Angaben wie f� r Bel� ge in Fangge-
r� sten. 

 
Die Schutzwand des Dachfang-
ger� stes muss so hoch sein, dass 
eine von der schiefen Fl�che ab-
rutschende Person nicht �b er die 
Wand hinausf� llt . Dies ist dann 
erreicht, wenn die Schutzwand 
die Traufkante (Grenzlinie zwi-
schen senkrechter und geneigter 
Fl�che) um ein bestimmtes Maû 
�b erragt. Dieses Maû ergibt sich 
aus der Formel 
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wobei � und b in Metern gemessen werden. Bei einem Dachfangger� st muss der 
Abstand b der Schutzwand von der Traufkante immer mindestens 0,70 m betra-
gen; die Schutzwand muss, um auch den Anforderungen an den Seitenschutz zu 
gen�g en, mindestens 1,0 m hoch sein. 
 
Die Schutzwand soll ausreichend dicht sein. Um dies zu erreichen, k�nn en 
Holzbretter oder -bohlen, die in ihren Abmessungen den zugeh� rigen Bel� gen 
entsprechen, zugelassene Gitterrahmen, Netze oder Geflechte verwendet wer-
den. 
 
Eine m�g liche Ausf�h rung von Schutzw� nden in Dachfangger� sten kann je-
doch z.B. den „Regeln f� r Sicherheit und Gesundheitsschutz im Ger� stbau - 
Auslegerger� ste“ (ZH 1/534.3) entnommen werden, danach d� rfen verwendet 
werden: 
 
·  Auffangnetze Form D nach DIN 32 767 "Schutznetze und Schutznetzzu-

beh� r; Sicherheitstechnische Anforderungen, Pr� fung", mit h� chstens 10 
cm Maschenweite, 

·  Drahtgeflechte mit viereckigen Maschen, mit Nenndrahtdurchmesser von 
mindestens 2,5 mm nach DIN 1199 "Drahtgeflecht mit viereckigen Ma-
schen". 

·  Der verwendete Draht muss in den Abmessungen DIN 177 "Runder Stahl-
draht, kaltgezogen; Maûe, Grenzabmaûe, Gewichte" und im Werkstoff 
DIN 17 140 Teil 1 "Walzdraht zum Kaltziehen; Technische Lieferbedin-
gungen f� r Grundstahl und unlegierte Qualit � tsst� hle" entsprechen. Es d� r-
fen nur Dr� hte mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, z.B. D 5-2, verwendet 
werden. 

 
Diese Netze oder Geflechte m� ssen oben und unten an Stahlrohren (Auûen-
durchmesser 48,3 mm, Wandst� rke 3,2 mm) oder an Aluminiumrohren (Auûen-
durchmesser 48,3 mm, Wandst� rke 4,0 mm) so befestigt werden, dass sie bei 
Beanspruchung bei einem Absturz die auftreffende Person sicher halten k�nnen. 

 

� ³  1,50 - b 
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Dies kann z.B. erreicht werden, indem man die Rohre in die Netze einf� delt. 
Die Pfosten f� r die Befestigung der Schutzwand m� ssen relativ hohe Belastun-
gen aushalten k�nnen, dies ist durch einen Brauchbarkeitsnachweis zu belegen. 
 
Als Tragf� higkeitsnachweis sind in den „Regeln f� r die Sicherheit von Seiten-
schutz und Dachschutzw� nden als Absturzsicherung bei Bauarbeiten“ (ZH 
1/584) Abrollversuche zugelassen. 
 
Es sind je zwei Abrollversuche gegen Feldmitte und gegen einen Schutzwand-
pfosten - oder, wenn konstruktionsbedingte Haltevorrichtungen diesen Versuch 
behindern, gegen die Schutzwand in unmittelbarer N� he des Pfostens 
durchzuf� hren. Wird die Schutzwand im Feld gestoûen, sind zus� tzli ch zwei 
Abrollversuche gegen eine Stoûstelle in Feldmitte erforderli ch. 
  
Bei den Abrollversuchen ist der Seitenschutz oder die Schutzwand am Fuû einer 
ebenen, 60� gegen die horizontale geneigten, in der Neigung mindestens 5,00 m 
langen Abroll fl�che verwendungsfertig aufzubauen. 
Im Versuch ist ein walzenf� rmiger K� rper von 75 kg Gewicht mit etwa 1,0 m 
L� nge und 0,30 m Durchmesser auf einer in der Neigung gemessenen L� nge 
von 5,00 m gegen den Seitenschutz oder die Schutzwand frei abrollen zu lassen. 
 
Je Pr� fung sind zwei Abrollversuche in Feldmitte und am Schutzwandpfosten 
durchzuf�h ren. Zwischen jeweils erstem und zweitem Versuch d� rfen 
besch� digte Teile nicht ausgewechselt werden. 
 
Die Tragf� higkeit gilt als ausreichend, wenn der walzenf� rmige K� rper in den 
Versuchen vom Seitenschutz oder von der Schutzwand festgehalten wird. Blei-
bende Verformungen sind an allen Teilen zul� ssig. 
 
Die Versuchsergebnisse sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnung muss auch die 
verwendeten Abmessungen und Werkstoffe enthalten. 
 
Wie bereits beschrieben, darf sich die Belagfl�che des Dachfangger� stes nicht 
mehr als 1,5 m unter der Absturzkante befinden. Gleichzeitig darf bei Arbeiten 
an und auf Dachfl�chen mit Neigungen von mehr als 45� bis 60� der 
H�h enunterschied zwischen Arbeitspl� tzen oder Verkehrswegen auf diesen 
Fl�chen und den Einrichtungen zum Auffangen abrutschender Personen nicht 
mehr als 5,0 m betragen. Deshalb m� ssen bei gr�û eren H�h enunterschieden 
weitere Schutzmaûnahmen getroffen werden, z.B. Einsatz von 
Dachschutzw� nden oder Verwendung von Sicherheitsgeschirren unter 
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wendung von Sicherheitsgeschirren unter Beachtung der jeweils einschl� gigen 
Bestimmungen . 
 
Sofern sich Personen unterhalb von Dachfangger� sten aufhalten und die Gefahr 
besteht, dass Gegenst� nde herabfallen k�nnen, sind entsprechende Schutzvor-
kehrungen zu treffen. Diese bestehen z.B. darin, dass die vorhandenen Öffnun-
gen in den Schutzw� nden durch Verwendung von Auflegenetzen mit einer Ma-
schenweite von h�chstens 20 mm abgedeckt werden. 
 
 
 
Welche Ger� star ten eignen sich als Fangger� ste? 
 
 
Grunds� tzli ch eignen sich alle Ger� starten, die den Ausbau eines Ger� stbelages 
auf mindestens 0,9 m Breite zulassen, f� r die Verwendung als Fangger� st. 
 
Ger� ste, die im Grundaufbau eine geringere Breite besitzen, lassen sich teilwei-
se durch den Einsatz von Konsolen, die gew�hn lich zwischen Ger� stinnenseite 
und Wand angebracht werden, auf die gew�n schte Breite ausbauen . Entspre-
chend den m�g lichen Fall - bzw. Absturzh�h en m� ssen die Fangger� ste eine 
Breite von 0,90 bis 1,30 m aufweisen. 
 
Die f� r den Ausbau zu Fang- oder Dachfangger� sten vorgesehenen Ger� ste 
m� ssen mindestens der Ger� stgruppe 2 entsprechen. 
 
Die Bel� ge m� ssen den Angaben im Abschnitt Fangger� ste entsprechen, d.h., 
Holzbretter oder -bohlen sind nach der Tabelle „Abmessung der Holzbretter 
bzw. Holzbohlen in Bel� gen von Fangger� sten“ zu bemessen. F� r andere Bel� -
ge muss der Nachweis der Brauchbarkeit unter Ber� cksichtigung der 
dynamischen Einfl� sse erbracht werden. 
 

 
 
Zug� nge 
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Treppenaufg� nge   oder Leiterg� nge   erm� g-
li chen den sicheren Zugang zu den Arbeits-
pl� tzen auf Ger� sten. Anlegeleitern sind in 
der Regel innerhalb des Ger� ste als Innenlei-
tern vorzusehen und d� rfen maximal zwei 
Ger� stlagen miteinander verbinden. Auûer-
halb der � uûeren St� nderreihe d� rfen sie nur 
bei Ger� sten verwendet werden, deren obers-
te Belagfl�che nicht mehr als 5,0 m �b er dem 
Boden liegt und bei Holzleiterger� sten, 
wenn der Einbau innenliegender Aufstiege 
nicht m�g lich ist. An den Einstiegstellen von 
Auûenleitern auf den Ger� stbelag darf der 
Zwischenholm im Seitenschutz entfallen. 
 
Aus Sicherheitsgr�nd en und aufgrund ergo-
nomischer Erw� gungen sind Treppenauf-
g� nge den Ger� stleitern vorzuziehen. 
 
 
 
Ger� stbauarbeiten und Benutzen der Ger� ste  
 
Bez�g lich der Verantwortli chkeit triff t die DIN 4420 eine eindeutige Regelung: 
 
 "Für den betriebssicheren Auf- und Abbau der Gerüste ist der Unternehmer 
der Gerüstbauarbeiten verantwortli ch. Für die Erhaltung der Betriebssicher-
heit und die bestimmungsgemäße Verwendung der Gerüste ist jeder Unterneh-
mer, der die Gerüste benutzt verantwortli ch". 
 
Zu den Aufgaben des Ger� sterstellers geh� rt es, f� r den sicheren Auf-, Um- und 
Abbau der Ger� ste und f� r eine Ger� stausf�h rung, die den anerkannten Regeln 
der Technik entspricht, zu sorgen. Dazu m� ssen Ger� stbauarbeiten von fachlich 
geeigneten Vorgesetzten (z.B. Bauleiter) geleitet werden. Diese m� ssen die vor-
schriftsm� ûige Durchf�h rung der Ger� stbauarbeiten gew� hrleisten.  
 
Der Ger� stersteller muss f� r den Auf- und Abbau und f� r das Umr� sten der Ge-
r� ste einen sachkundigen Aufsichtf�h renden stellen, der weisungsbefugt ist und 
die Beachtung der Regeln des Ger� stbaus sicherstellt . 
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Es d� rfen nur einwandfreie und zweckm� ûige Teile verwendet werden. Besch� -
digte Teile sind unverz�g lich aus dem Verkehr zu ziehen; durch pfleglichen 
Umgang ist daf� r zu sorgen, dass Teile nicht besch� digt werden. Sie d� rfen vor 
allem nicht abgeworfen werden .  
 
Da beim Auf- und Abbau von Ger� sten Einschr� nkungen bez�g lich der Bereit-
stellung von Absturzsicherungen bestehen, ist die Forderung, dass Ger� stbauar-
beiten so durchgef�h rt werden m� ssen, dass die Zeitspanne f� r T� tigkeiten, bei 
denen Absturzgefahr besteht, so kurz wie m�g lich ist, besonders zu beachten. 
Bei der Errichtung von Systemger� sten muss der Seitenschutz daher direkt nach 
dem Aufstellen der Vertikalrahmen eingebaut werden.  
 
Ger� ste, die im Verkehrsbereich von Fahrzeugen, Kranen usw. stehen, sind ge-
gen Anfahren zu sichern und deutli ch zu kennzeichnen. Dies gilt auch f� r Ge-
r� ste auf Gehwegen . Vorhandene Anlagen, wie z.B. Feuermelder, Hydranten, 
Kabelsch�chte und Rettungswege sind freizuhalten . 
 
Bez�g lich des Aufstellungsortes des Ger� stes ist zu pr� fen, ob f� r die Besch� f-
tigten aus vorhandenen Anlagen oder Einrichtungen Gef� hrdungen ausgehen 
k� nnen. Dies k�nn en z.B. sein: 
 
 Maschinelle Anlagen und Einrichtungen, 
  
 Kran- und F� rderanlagen, 
 
 Bauteile, die beim Begehen brechen k�nnen, wie   
 Wellplatten aus Asbest, Lichtkuppeln, Glasd�cher, 
 
 elektrische Anlagen. 
 
Auch ist darauf zu achten, ob in gefahrdrohender N� he von unter Spannung ste-
henden elektrischen Teilen gearbeitet wird. Beim � berschreiten der Sicher-
heitsabst� nde sind Leitungen oder Ger� te abzuschalten, abzudecken oder ab-
zuschranken . Ist die jeweili ge Spannung nicht bekannt, so muss zun�chst ein 
Sicherheitsabstand von 5 m eingehalten werden. 
 
Nach den VDE-Bestimmungen gelten folgende Mindestabst� nde, die bei unter 
Spannung stehenden Teilen einzuhalten sind: 
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Nennspannung Sicherheitsabstand 

          bis  1000  V 1,0 m 

 �b er  1000  V bis 110 kV 3,0 m 

 �b er  110  kV bis 220 kV 4,0 m 

 �b er  220  kV  5,0 m 

 oder bei unbekannter Spannung 5,0 m 

 
Dabei ist das Ausschwingen von Leitungsseilen genauso wie das Hantieren oder 
Transportieren von langen Gegenst� nden zu ber� cksichtigen. 
Alle weiteren Maûnahmen sind mit dem zust� ndigen Elektrizit� tsversorgungs-
unternehmen abzustimmen. 
 
Ger� ste d� rfen erst benutzt werden, wenn sie fertiggestellt sind. Vor � bergabe 
an den Benutzer ebenso wie nach konstruktiven Änderungen muss der Ge-
r� stersteller das Ger� st pr� fen. 
 
Schwerpunkte der Pr � fung sind die 
 

·  einwandfreie Beschaffenheit der Ger� stbauteile, 
 

·  die � bereinstimmung mit der Regelausf�h rung bzw. 
 

·  die � bereinstimmung mit dem Brauchbarkeitsnachweis. 
 
 
DIN 4420, Teil 1 gibt ein ausf�h rli ches Schema vor , nach dem Ger� ste gepr� ft 
werden sollen. 
 
Diese � bersicht gibt auch dem Benutzer des Ger� stes Kriterien an die Hand, 
nach denen er bei der Pr� fung vorgehen kann. Er ist verpfli chtet, vor der Benut-
zung, nach l� ngeren Arbeitspausen und nach auûergew�hn lichen Einwirkungen 
(z.B. einem Unwetter, starken Schneef� llen, Ersch� tterungen) das Ger� st auf 
augenf� lli ge M� ngel durch Sichtkontrolle zu untersuchen. Dies gilt auch f� r die 
Benutzung fremder Ger� ste. 
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Die Pr� fung muss sich vor allem auf den Unterbau, die Verankerungen und 
Verstrebungen, Verbindungen, Seitenschutz und Belagfl�chen erstrecken. 
 
F� r die Benutzer eines Ger� stes gilt:  
 
·  Arbeitspl� tze auf Ger� sten d� rfen nur �b er sichere Zug� nge oder Aufstie-

ge betreten und verlassen werden. 
 
·  Auf Ger� stbel� ge abzuspringen oder etwas auf sie abzuwerfen, ist unzul� s-

sig. 
 
·  Auf Ger� sten, die als Fangger� ste und Schutzd�cher verwendet werden, ist 

das Absetzen und Lagern von Materialien und Ger� ten unzul� ssig. 
 

·  Konstruktive Ver� nderungen an Ger� sten d� rfen nur durch den 
Ger� stersteller vorgenommen werden.  
 

 
 
Kennzeichnung der Ger� ste 
 
An sichtbarer Stelle muss am 
Ger� st ein Schild  angebracht 
werden, das folgende Anga-
ben beinhaltet:  
 

 
·  DIN 4420 

 
·  Ger� stgruppe 

 
·  fl�chenbezogenes 

Nutzgewicht 
 

·  Name und Anschrift des Ger� stersteller 
 
 
Mit der Kennzeichnung gibt der Ger� stersteller das Ger� st zur Benutzung frei. 
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